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Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten Mitte 2023:
Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Besten Dank für die Einladung zur oben erwähnten Vernehmlassung. Der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB) kann der vorgeschlagenen Änderungen der
Energieeffizienzverordnung (EnEV), der Energieförderungsverordnung (EnFV), der Verordnung
über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung (HKSV) sowie der Verordnung über
Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe (RLV)
zustimmen.

Die mit der Änderung der HKSV geplante neue Stromkennzeichnung auf Quartals- statt auf
Jahresbasis erscheint überfällig und richtig. Damit werden Produktion und Verbrauch auch
planerisch und abrechnungstechnisch quartalsweise in zeitliche Übereinstimmung gebracht, was
deren Saisonalität viel besser abbildet.

Auch die mit der Revision der EnFV geplante Einführung eines zusätzlichen Investitionsbeitrags
für Wasserkraftwerke mit einer Leistung von unter 300 kW, die mit öffentlichen Mitteln ökologisch
saniert werden oder wurden, erscheint uns sinnvoll. Dieser Beitrag käme diesen kleinen
Kraftwerken dann zugute, wenn zusätzlich zu den Investitionen für die ökologische Sanierung
weitere, technikbedingte und nicht rentable Investitionen anstehen. So kann verhindert werden,
dass viele der bereits für Gewässerschutzmassnahmen getätigte Investitionsbeiträge durch eine
dauerhafte Einstellung des Betriebs der betroffenen Kraftwerke hinfällig werden. Unseres
Erachtens ist der neue Betrag allerdings jeweils "möglichst knapp" zu bemessen. Dies auch
angesichts des aktuellen Marktumfelds, in welchem zumindest mittelfristig von deutlich höheren
Marktpreisen auszugehen ist.
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In diesem Sinne hoffen wir auf die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und danken Ihnen im
Voraus herzlich.

Freundliche Grüsse

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND

Pierre-Yves Maillard Reto Wyss
Präsident Zentralsekretär
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